
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 
 
Nr. 20   Bad Gandersheim, den 22.02.2008 35. Jahrgang 

 
Wirksamwerden der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Bad Gandersheim 
 
Die vom Rat der Stadt Bad Gandersheim in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossene  
33. Änderung des Flächennutzungsplanes ist vom Landkreis Northeim mit Verfügung vom 
20.02.2008, Az.: VI.61 7/VI.1-PL-00128/08 gemäß § 6 des Baugesetzbuch (BauGB) vom 
20.07.2004 (BGBl. I S. 2141) in der z. Zt. geltenden Fassung genehmigt worden. Der Gel-
tungsbereich der genannten Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus der mitveröffentlich-
ten Planskizze ersichtlich. Die Vervielfältigung erfolgt mit Erlaubnis des Herausgebers, Ka-
tasteramt Northeim. 
 
Die Genehmigung der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit aufgrund der 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Rechtsvorschriften kommunaler Kör-
perschaften vom 14.04.2005 (Nds. GVBl. S. 107) in der z.Z. geltenden Fassung bekannt ge-
macht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Northeim wird die 33. Änderung 
des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die wirksame 33. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst 
Begründung sowie einer zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Än-
derung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen die 
Planänderung nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde bei der Stadt Bad Gandersheim – Bauamt - während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird dort Auskunft gegeben. 
 
Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewie-
sen, wonach eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung von § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich sind, wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Flächennutzungsplanänderung schriftlich gegenüber der Stadt Bad Gan-
dersheim geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung bzw. die Mängel 
begründen soll, ist darzulegen. 
 
Der Bürgermeister 
i.V. 
- gez. Unterschrift - 
(Fried) 
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S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kom-

munalabgabengesetzes (NKAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der 

Stadt Moringen (Straßenausbaubeitragssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 

vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2006 (Nds. 

GVBl. S. 575) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 

Fassung vom 23.01.2007 (Nds.GVBl. S. 41) hat der Rat der Stadt Moringen in seiner Sit-

zung vom 28.02.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

 

§ 1 

Beitragsfähige Maßnahmen 

 

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung Verbesserung 

und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) 

erhebt die Stadt Moringen – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht 

erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstücksei-

gentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen 

besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, die Gemeindeverbindungs-

straßen (§ 47 Nr. 2 NStrG) und die anderen Straßen im Außenbereich, die die Stadt für den 

öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG). 

 

 

(3) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnah-

me. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme 

(Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-

schnittsbildung) gesondert ermitteln. 

 

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm be-

stimmt. Das Bauprogramm wird durch die Stadt formlos festgelegt. 
 

 

§ 2 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 

 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrich-

tungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Stadt hierfür 

aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 
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2. für die Freilegung der Fläche; 
 

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Un-

terbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 

der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 

Veränderung des Straßenniveaus; 
 

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 

a) Randsteinen und Schrammborden, 

b) Rad- und Gehwegen, 

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

d) niveaugleichen Mischflächen, 

e) Beleuchtungseinrichtungen, 

f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentli-

chen Einrichtungen, 

g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen 

soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 

und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 
 

6. der Fremdfinanzierung; 
 

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirk-

ten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
 

9. für die vom Personal der Stadt für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- 

und Dienstleistungen. 
 

 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 

(2) Der Aufwand für 

 

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 

2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 

3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 
 

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
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§ 4 

Anteil der Stadt am beitragsfähigen Aufwand 

 

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme der 

öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen Auf-

wand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Auf-

wandes tragen die Beitragspflichtigen und die Stadt, soweit sie Eigentümerin oder Erbbau-

berechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist. 

 

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allge-

meinheit auf die Stadt entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 

 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 

beruhigten Wohnstraßen      25 v.H., 
 

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 

und Stützmauern, Radwege,  Busbuchten und 

Bushaltestellen       60 v.H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege    50 v.H., 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 

öffentlichen Einrichtung      35 v.H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 

zur Straßenentwässerung      50 v.H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 

Busbuchten und Bushaltestellen     30 v.H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen     50 v.H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  

dem Durchgangsverkehr dienen, 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 

und Stützmauern, Radwege,  Busbuchten und 

Bushaltestellen        70 v.H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege    60 v.H., 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 

öffentlichen Einrichtung      45 v.H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 

 zur Straßenentwässerung      60 v.H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 

Busbuchten und Bushaltestellen4    40 v.H., 
 

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG  70 v.H., 
 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG  25 v.H., 
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6. bei Fußgängerzonen       30 v.H. 

 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst 

zur Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden. 

 

(4) Die Stadt kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine 

ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für 

eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 
 

 

§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 

 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines be-

stimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Ver-

teilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 

sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche 

mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die 

übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 

Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach  

§ 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 

 

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, 

 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-

fläche des Grundstücks; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Flä-

che im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, 

die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbe-

reich; 
 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrich-

tung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 
 

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer  

Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Be-

bauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 
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(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. 

Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 

 

oder 

 

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-

schaftliche Nutzung), 

 

ist die Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche des Grundstückes zugrunde zu le-

gen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
 

 

§ 6 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die bau-

lich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 

Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss 

i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstü-

cken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken 

je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-

schoss um 0,25. 

 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen 

- bei Grundstücken, 

 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 

Nr. 1 und Nr. 2), 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von 

§ 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet 

und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 

geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abge-

rundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
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d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden 

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 

Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 

Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 

Umgebung überwiegend festgesetzte und / oder tatsächlich vorhandene (§ 34 

BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c); 

 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) - g) oder die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschrit-

ten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-

sächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. 

lit. c); 

 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 

mit 

 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 

Dorfgebietes (§ 5 BauNVO, Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von 

§ 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungs-

plangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nut-

zung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen 

für freie Berufe) genutzt wird; 

 

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes  

(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 

BauNVO liegt. 
 

 

§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 

 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- 

und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteils so genutzt werden  0,5, 
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2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in ei-

nem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nut-

zung), wenn 

a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 

      Wasserflächen       0,0167, 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gar- 

      tenland        0,0333, 

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)   1,0, 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen 

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden 

(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung   0,5, 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. 

Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, 

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau- 

lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 

ergibt         1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und 

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. a), 

d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be- 

bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rech- 

nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 

geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt  1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. b), 

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine  

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund- 

fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 

flächenzahl 0,2 ergibt  1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und  

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. a), 

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer  

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die  

von der Satzung erfassten Teilflächen 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- 

oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und 

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung  1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und 

 jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  

für die Restfläche gilt lit. a). 
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(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
 

 

§ 8 

Aufwandsspaltung 

 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig erho-

ben werden für 

 

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 

 

2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 

 

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 

 

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 

 

5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 

von ihnen, 

 

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 

 

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwässe-

rung der öffentlichen Einrichtung, 

 

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungseinrich-

tungen der öffentlichen Einrichtung, 

 

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 

 

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns. 
 

 

§ 9 

Entstehung der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 

 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 

 

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit 

der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungs-

beschluss. 

 

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Ar-

beiten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt sind und 

der Aufwand berechenbar ist. 
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§ 10 

Vorausleistungen 

 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-

bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 

endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflich-

tig ist. 
 

 

§ 11 

Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle 

des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 

sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentums-

anteil beitragspflichtig. 

 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts 

auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigen-

tum. 
 

 

§ 12 

Beitragsbescheid 

 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Be-

scheid festgesetzt. 
 

 

§ 13 

Fälligkeit 

 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach 

der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

 

§ 14 

Ablösung 

 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. 

 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i.S. von § 1 entste-

hende Ausbauaufwands anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im 

übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau  

von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach 

Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 
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(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

 

§ 15 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

vom 15.11.1984 i.d.F. vom 19.11.1987 außer Kraft.  

 

 

Moringen, den 28.02.2008 

 

 

S T A D T   M O R I N G E N 

 

 

gez. Schnabel 

 

Bürgermeister  
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S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Moringen  

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 

in Verbindung mit § 6 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 

GVBl. S. 473) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) hat der Rat 

der Stadt Moringen in seiner Sitzung am 28.02.2008 folgende Erschließungsbeitragssatzung 

beschlossen: 
 

 

§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt 

die Stadt Moringen entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge 

nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

 

§ 2 

Art der Erschließungsanlagen 

 

Erschließungsanlagen sind 
 

1. die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschriften ge-

werblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; 
 

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht  

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege); 
 

3. die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen; 
 

4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von 

Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Verkehrs-

anlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-

schließung notwendig sind; 
 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanla-

gen sind. 
 

 

§ 3 

Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 

 

1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen 

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von 
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a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m, 

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, 

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, 

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 

2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen 

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von 

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m, 

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von18 m, 

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,  

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 

3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im Industriegebiet 

(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie beid-

seitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung 

bestimmt sind; 
 

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite 

von 5 m; 
 

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 21 m; 
 

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 

und Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen nach Nr. 

4 bis zu einer Breite von 2 m; 
 

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 5 genannten 

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 

zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflä-

chen der durch sie erschlossenen Grundstücke; 
 

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine ergänzende Satzung im Ein-

zelfall geregelt. 

 
(2)  Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, 

Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Park-

flächen und Grünanlagen. 

 

(3)  Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen. 

 

(4)  Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem 

die Fläche der gesamten Erschließungsanlagen durch die Länge der Anlagenachse geteilt 

wird. 

 

(5)  Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehören-

den und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahr-

bahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer an-

schließenden freien Strecken. 

 

(6)  Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 unterschiedliche Brei-

ten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig. 
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(7)  Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs. 1 bestimmten 

Breiten für den Bereich des Wendehammers von 50 v.H., mindestens aber um 8 m. 
 

 

§ 4 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 

(1)  Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten 

 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der 

von der Stadt hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 

Bereitstellung; 
 

2. für die Freilegung, 
 

3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der 

Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen, 
 

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
 

5. für die Radfahrwege mit Schutzstreifen, 
 

6. für die Gehwege, 
 

7. für die Beleuchtungseinrichtungen, 
 

8. für die Entwässerung der Erschließungsanlagen, 
 

9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 

10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 

11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
 

12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen, 
 

13. für die Herrichtung der Grünanlagen, 
 

14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall- und Umwelteinwirkungen 

i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
 

15. der Fremdfinanzierung, 
 

16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 

17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
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(2)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch diejenigen Kosten, die für Fahr-

bahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und 

Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie gegenüber ihren anschließenden freien Strecken 

breiter hergestellt werden.  

 

(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer 

erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i.S. des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 

Satz 1 BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 

 

(4)  Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.  
 

 

§ 5 

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für 

bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungs-

anlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungs-

aufwand insgesamt ermittelt werden. 
 

 

§ 6 

Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Stadt 10 v.H. 
 

 

§ 7 

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 

(1)  Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt  

(§ 6) auf die durch die einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnitte einer Er-

schließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten Aufwandsermittlung durch die ei-

ne Erschließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke (be-

rücksichtigungspflichtige Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf diese 

Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der 

Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgeblichen Nut-

zungsfaktoren ergeben. 

 

(2)  Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-

fläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Flä-

che im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder gewerb-

liche Nutzung festgesetzt ist; 

 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei Grundstücken, 

die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbe-

reich; 
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4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die 

nicht unter Nr. 6 fallen, 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks zwischen der Er-

schließungsanlage und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m 

zu ihr verläuft; 

 

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder ge-

werblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie hier-

zu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 

gewerblichen Nutzung entspricht; 

 

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, 

Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks. 
 

 

§ 8 

Nutzungsfaktoren 

 

(1)  Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die bau-

lich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl  der Vollgeschosse bestimmt. 

 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 

Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss 

i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstü-

cken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken 

je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 

(2)  Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-

schoss um 0,25. 

 

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 7 Abs. 2 bestimmten Flächen 

– bei Grundstücken, 

 

1.   die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 7 Abs. 2 

Nr. 1 und Nr. 2), 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von 

§ 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2  

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet 

und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
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c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abge- 

rundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden 

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 

Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 

Zahl von zwei Vollgeschossen; 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 

Umgebung überwiegend festgesetzte und / oder tatsächlich vorhandene (§ 34 

BauGB) Berechnungswert nach lit. a) – c); 

 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschrit-

ten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-

sächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. 

lit. c); 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandene 

Vollgeschosse. 

 

(4)  Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 

mit 

 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 

Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. 

von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebau-

ungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen 

Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 

Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes  

(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 

BauNVO liegt. 

 

3.   Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten nicht für die Abrechnung von 

selbstständigen Grünanlagen. 

 

(5)  Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die nicht 

baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) nutzbar 

sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt 

0,5. 
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§ 9 

Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen 

 

(1)  Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S. von § 127 Abs. 2 

Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig. 

 

(2)  Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur für Wohn-

zwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohn- 

zwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung 

nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschlie-

ßungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grund-

stücksfläche des berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900 qm, so be-

schränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche von 900 qm Grundstücksfläche. 

 

(3)  Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn 

 

1.   für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden ist; 

 

2.   Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i.S. von § 127 Abs. 2 

BauGB nach geltendem Recht nicht erhoben worden sind und auch künftig nicht erho-

ben werden. 

 

(4)  Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grünanla-

gen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit 

§ 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei 

der Abrechnung jedes Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. 
 

 

§ 10 

Kostenspaltung 

 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben werden 

für 

 

1. den Erwerb der Erschließungsflächen, 
 

2. die Freilegung der Erschließungsflächen, 
 

3. die Herstellung der Fahrbahn, 
 

4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
 

5. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen, 
 

6. die Herstellung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen, 
 

7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
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8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
 

9. die Herstellung der Parkflächen, 
 

10. die Herstellung der Grünanlagen. 
 

 

§ 11 

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 

 

(1)  Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen nach 

§ 127 Abs. 2 Nr. 1 – 3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 

 

1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind, 

 

2. die Stadt Eigentümerin ihrer Flächen ist, 

 

3. die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind, 

 

4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gemäß dem Bauprogramm 

hergestellt sind. 

 

(2)  Dabei sind hergestellt 

 

1. Fahrbahn, Geh- und Radwege (einzeln oder kombiniert) sowie Mischflächen (Kombi-

nation aus Fahrbahn und Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen 

tragfähigen Unterbau und eine Decke aus Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem 

ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweisen, 

 

2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphalt, 

Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhalten haben, 

 

3. die Entwässerungsanlagen, wenn die Straßenrinnen, die Straßeneinläufe oder die sonst 

zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen betriebsfer-

tig hergestellt sind, 

 

4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den örtlichen 

Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist. 

 

(3)  Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum öffentli-

chen Straßennetz haben, die Stadt Eigentümerin ihrer Flächen ist und 

 

1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten Herstellungsmerkmale auf-

weisen, 

 

2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind. 

 

(4)  Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale 

einer Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden. 
 

 

 

Amtsblatt des Landkreises  Northeim
Nr. 10 vom 07.03.2008

173



- 9 - 

 
 

§ 12 

Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage 

(§ 133 Abs. 2 BauGB). 

 

(2)  In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Abschluss der Maßnah-

me, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der 

Kostenspaltung. 

 

(3)  Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsanlage entsteht die 

Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der Anord-

nung der Abschnittsbildung. 
 

 

§ 13 

Immissionsschutzanlagen 

 

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine 

ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

 

§ 14 

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 

 

(1)  Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang 

entstanden ist, kann die Stadt Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe 

des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben 

auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsan-

lagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage inner-

halb von vier Jahren zu erwarten ist. 

 

(2)  Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 

Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 

 

§ 15 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 

(1)  In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden.  

 

(2)  Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Er-

schließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Er-

schließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

 

(3)  Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
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§ 16 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Er-

schließungsbeitragssatzung vom 19.11.1987 außer Kraft. 

 

 

Moringen, den 28.02.2008 

 

 

S T A D T   M O R I N G E N 

 

 

gez. Schnabel 

 

Bürgermeister  
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H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover 
für das 

 
Haushaltsjahr 2008 

 
 
Aufgrund des § 16 des Nieders. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) 
vom 19.02.2004 (Nds. GVBl. S. 63) und der §§ 94 ff. der Nieders. Gemeindeordnung hat die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 16.11.2007 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 2.393.600 € 
 
in den Ausgaben auf 2.393.600 € 

 
 
im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 204.200 € 
 
in den Ausgaben auf 204.200 € 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2008 beträgt 949.900 €. Es entfallen auf die 
Verbandsglieder 
 
 € % 
   
Region Hannover 345.370 36,36 
   
   
Städte   
Braunschweig 48.021 5,06 

Göttingen 25.227 2,66 

Salzgitter 23.239 2,45 
   
   
Landkreise   
Börde 3.397 0,36 

Göttingen 112.549 11,85 

Goslar 55.493 5,84 

Harz 4.268 0,45 

Hildesheim 102.805 10,82 

Holzminden 52.861 5,56 

Northeim 108.240 11,39 

Osterode am Harz 31.934 3,36 

Wolfenbüttel 36.497 3,84 
 
 
Die Verbandsumlage wird mit 40 v. H. am 1. Februar und mit jeweils 30 v. H. am 1. Mai und 
am 1. November 2008 fällig. 
 
 
 
Goslar, 22.11.2007 
 

Zweckverband 

für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover 

 
 
 
 
 
 
Dr. Hartmut Heuer Claus Jähner 
Erster Kreisrat Erster Kreisrat 

Vorsitzender der Verbandsversammlung Verbandsgeschäftsführer 
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